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Erwägungen

E. 1
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann u.a. die Verletzung von
Bundesrecht gerügt werden ( Art. 95 lit. a BGG ). Die Feststellung des Sachverhalts kann
nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im
Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des
Verfahrens entscheidend sein kann ( Art. 97 Abs. 1 BGG ). Das Bundesgericht legt seinem
Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG
). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder
ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne
von Artikel 95 beruht ( Art. 105 Abs. 2 BGG ).

E. 2
Das kantonale Gericht hat die Versicherte als im Gesundheitsfall vollzeitig erwerbstätig
qualifiziert und deshalb zur Invaliditätsbemessung die Einkommensvergleichsmethode (
Art. 28a Abs. 1 IVG in Verbindung mit Art. 16 ATSG [SR 830.1]) für anwendbar gehalten.
Für das Vergleichsjahr 2009 hat es das Valideneinkommen auf Fr. 55'620.50 festgesetzt.
Was das Invalideneinkommen anbelangt, so hat es festgestellt, die Versicherte sei von
August 2008 bis September 2010 auch in adaptierten Tätigkeiten vollständig arbeitsunfähig
gewesen. Folglich hat es den Anspruch auf eine ganze Invalidenrente bejaht, und zwar ab
Ablauf des Wartejahres (vgl. Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG ) am 1. August 2009. Für die Zeit ab
1. Oktober 2010 hat die Vorinstanz weitere medizinische und berufliche Abklärungen für
erforderlich gehalten; dazu hat sie die Sache an die Verwaltung zurückgewiesen.

E. 3.1.1
Ob eine versicherte Person als ganztägig oder zeitweilig erwerbstätig oder als
nichterwerbstätig einzustufen ist (vgl. Art. 28a IVG ), ergibt sich aus der Prüfung, was sie
bei im Übrigen unveränderten Umständen täte, wenn keine gesundheitliche
Beeinträchtigung bestünde. Entscheidend ist somit nicht, welches Ausmass der
Erwerbstätigkeit der versicherten Person im Gesundheitsfall zugemutet werden könnte,
sondern in welchem Pensum sie hypothetisch erwerbstätig wäre ( BGE 133 V 504 E. 3.3 S.
507; Urteil 9C_49/2008 vom 28. Juli 2008 E. 3.3; je mit Hinweisen). Bei im Haushalt
tätigen Versicherten im Besonderen sind die persönlichen, familiären, sozialen und
erwerblichen Verhältnisse ebenso wie allfällige Erziehungs- und Betreuungsaufgaben
gegenüber Kindern, das Alter, die beruflichen Fähigkeiten und die Ausbildung sowie die
persönlichen Neigungen und Begabungen zu berücksichtigen. Die Statusfrage beurteilt sich



praxisgemäss nach den Verhältnissen, wie sie sich bis zum Erlass der
Verwaltungsverfügung entwickelt haben, wobei für die hypothetische Annahme einer im
Gesundheitsfall ausgeübten (Teil-) Erwerbstätigkeit der im Sozialversicherungsrecht
übliche Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit erforderlich ist ( BGE 130 V
393 E. 3.3 S. 396; 125 V 146 E. 2c S. 150 mit Hinweisen; Urteil 9C_406/2011 vom 9. Juli
2012 E. 5.1).

E. 3.1.2
Die auf eine Würdigung konkreter Umstände gestützte Festsetzung des hypothetischen
Umfanges der Erwerbstätigkeit ist eine Tatfrage, welche das Bundesgericht nur in den
genannten Schranken (E. 1) überprüft. Eine Rechtsfrage läge nur vor, wenn die Festlegung
des Umfangs der Erwerbstätigkeit im Gesundheitsfall ausschliesslich gestützt auf die
allgemeine Lebenserfahrung erfolgt wäre (Urteile I 708/06 vom 23. November 2006 E. 3.2;
9C_686/2008 vom 4. November 2008 E. 4.1; 9C_709/2009 vom 14. Dezember 2009 E.
3.2), was hier nicht zutrifft.

E. 3.2
Die Vorinstanz hat festgestellt, die Versicherte sei seit 1995 jeweils von circa Ostern bis
Mitte Dezember tätig gewesen. Über die Monate zwischen Dezember und März habe sie
mehrere Jahre, letztmals Anfang 2008, Taggelder der Arbeitslosenversicherung (bei einem
versicherten Verdienst von Fr. 4'550.-) bezogen. Diese habe somit anerkannt, dass sie
jeweils zu 100 % vermittelbar gewesen sei. Die Eingliederungsverantwortliche der
IV-Stelle habe im Protokoll vom 23. (recte: 27.) Juli 2009 festgehalten, dass die Versicherte
nach einer bevorstehenden Hüftoperation wieder an ihren Arbeitsplatz zurück wolle, wobei
die Kinder gemeinsam mit ihrem Mann betreut würden, was wegen Schichtarbeitszeiten
möglich sei. Gemäss "Stellungnahme zur Statusfrage der Versicherten" (Aktennotiz der
IV-Stelle vom 26. November 2010) würde die Versicherte wieder an ihrem alten
Arbeitsplatz zu 100 % arbeiten; infolge Schichtarbeit könne der Mann die Kinderbetreuung
auch übernehmen, was bereits bei nur einem Kind der Fall gewesen sei. Die Versicherte
habe ihre angebliche Aussage im Abklärungsbericht Haushalt vom 23. August 2012,
wonach sie teilzeitig arbeiten würde, bestritten.

E. 3.3
Dass diese Feststellungen offensichtlich unrichtig (d.h. willkürlich, unhaltbar; vgl. BGE
135 II 145 E. 8.1 S. 153; Urteil 9C_735/2013 vom 17. April 2014 E. 3.2 mit weiteren
Hinweisen) sein oder auf einer Rechtsverletzung beruhen sollen, ist nicht ersichtlich und
wird auch nicht geltend gemacht. Sie bleiben für das Bundesgericht verbindlich (E. 1).
Gleiches gilt für den daraus gezogenen Schluss, wonach die Versicherte im Gesundheitsfall
zu 100 % als Hausangestellte tätig wäre. Daran ändert nichts, dass sie ihre Arbeit bisher
nicht während des ganzen Jahres, sondern lediglich in den Monaten des Saisonbetriebes
tatsächlich ausübte. Immerhin erstreckte sich ihre vollzeitige Tätigkeit - auch nach der
Geburt des ersten Kindes - jeweils über mehrere Monate hinweg. Insbesondere hat das
kantonale Gericht kein Bundesrecht verletzt, indem es den Bezug von
Arbeitslosentaggeldern resp. die Anerkennung der uneingeschränkten
Vermittlungsfähigkeit durch die Arbeitslosenversicherung als gewichtiges Indiz für eine
hypothetisch vollzeitige Erwerbstätigkeit gewertet hat (vgl. Urteil 9C_150/2012 vom 30.
August 2012 E. 3.3). Demnach hat es der Versicherten zu Recht den Status als
Vollerwerbstätige zuerkannt, was die Anwendung der Einkommensvergleichsmethode (



Art. 16 ATSG ) bei der Invaliditätsbemessung zur Folge hat.

E. 4.1
Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise
Erwerbsunfähigkeit ( Art. 8 Abs. 1 ATSG ). Erwerbsunfähigkeit ist der durch
Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und
nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust
der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt (
Art. 7 Abs. 1 ATSG ). Die Invalidität kann Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder
Unfall sein ( Art. 4 Abs. 1 IVG ). Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die u.a. ihre
Erwerbsfähigkeit nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen,
erhalten oder verbessern können ( Art. 28 Abs. 1 lit. a IVG ).

E. 4.2
Die vorinstanzliche Feststellung einer vollständigen Arbeitsunfähigkeit von August 2008
bis September 2010 (E. 2) erfolgte unter Verweis auf die Auffassung des Regionalen
Ärztlichen Dienstes (RAD) vom 5. Juni 2010. Diese beruhte insbesondere auf den
Einschätzungen des Dr. med. B.________ vom 23. Dezember 2011 und des Dr. med.
C.________ vom 28. Oktober 2010, beides Fachärzte für Orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates. Dass die vorinstanzliche Beweiswürdigung und
die darauf gestützte Feststellung betreffend die Arbeitsfähigkeit offensichtlich unrichtig
sein oder auf einer Rechtsverletzung beruhen sollen, wird ebenfalls nicht geltend gemacht.
Auch sie bleiben für das Bundesgericht verbindlich (E. 1). Damit steht auch fest, dass die
hier interessierende, ärztlich attestierte Arbeitsunfähigkeit stets mit den Hüftbeschwerden
und nicht mit einer Schwangerschaft begründet wurde.

E. 4.3
Die neue (vgl. Art. 99 Abs. 1 BGG ) Behauptung der IV-Stelle, vor und nach der Geburt des
zweiten Kindes wäre ohnehin "über Monate keine Erwerbstätigkeit möglich" gewesen, zielt
- selbst wenn sie zuträfe - ins Leere: Von einer Art "überholender Kausalität" kann nicht
gesprochen werden, war doch die Arbeitsfähigkeit während und nach der Schwangerschaft
krankheitsbedingt eingeschränkt (E. 4.2). Zudem ist im Rahmen von Art. 28 Abs. 1 lit. b
IVG eine allfällige mutterschaftsbedingte Erwerbslosigkeit (vgl. dazu Art. 16b Abs. 3 EOG
[SR 834.1] in Verbindung mit Art. 30 EOV [SR 834.11]; Art. 68 ATSG ; UELI KIESER,
ATSG-Kommentar, 2. Aufl. 2009, N. 13 und 15 zu Art. 68 ATSG ) während des
Wartejahres ohnehin nicht von Belang; die gegebene Arbeitsunfähigkeit im Sinne von Art.
6 ATSG genügt.

E. 4.4
Auch soweit die IV-Stelle vorbringt, das Wartejahr sei massgeblich von der zweiten
Schwangerschaft und der Geburt geprägt gewesen, weshalb die nötigen Operationen - aus
invaliditätsfremden Gründen - erst zeitlich verzögert erfolgt seien, kann sie nichts für sich
ableiten: Einerseits ist nicht ersichtlich und wird auch nicht dargelegt, dass eine frühere
Operation oder eine andere medizinische Massnahme zumutbar gewesen sein soll (vgl. Art.
7 Abs. 1 ATSG und Art. 7a IVG ). Anderseits wäre, bei gegebener Zumutbarkeit einer
solchen Massnahme, für eine Leistungsverweigerung die Durchführung eines Mahn- und
Bedenkzeitverfahrens nach Art. 21 Abs. 4 ATSG erforderlich gewesen (vgl. Art. 7b IVG ).

E. 4.5



Schliesslich bestreitet die Beschwerdeführerin das Vorliegen einer Invalidität im Sinne von
Art. 7 und 8 ATSG sowie Art. 28 Abs. 1 IVG mit der Begründung, dass die Behandlung des
Hüftleidens vor dem 30. September 2010 noch nicht abgeschlossen war. Auch diese
Argumentation ergibt nichts zu ihren Gunsten: Anders als etwa in der Unfallversicherung
(vgl. Art. 19 UVG ) steht in der Invalidenversicherung die Therapierbarkeit eines Leidens
dem Eintritt einer rentenbegründenden Invalidität nicht im Wege ( BGE 127 V 294 E. 4c S.
298; ULRICH MEYER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2. Aufl. 2010, S.
275 f.), zumal es hier nicht um eine medizinische Eingliederungsmassnahme im Sinne von
Art. 12 ff. IVG geht, die mit einem Anspruch auf ein Taggeld verbunden ist (vgl. Art. 22
Abs. 1 und Art. 29 Abs. 2 IVG ). Einer Verbesserung des Gesundheitszustandes ist durch
eine Rentenrevision ( Art. 17 IVG in Verbindung mit Art. 88a Abs. 1 IVV [SR 831.201])
resp. eine befristete oder abgestufte Rentenzusprache (Urteil 8C_670/2011 vom 10. Februar
2012 E. 5.1) Rechnung zu tragen. Bei der vorinstanzlich festgestellten vollstän-digen
Arbeitsunfähigkeit ist die fehlende Eingliederungsfähigkeit erstellt; somit waren die
Anspruchsvoraussetzungen gemäss Art. 28 Abs. 1 IVG ab August 2009 erfüllt.

E. 5.1
Der Rentenanspruch entsteht frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach
Geltendmachung des Leistungsanspruchs nach Artikel 29 Absatz 1 ATSG ( Art. 29 Abs. 1
IVG ). Die Rente wird vom Beginn des Monats an ausbezahlt, in dem der Rentenanspruch
entsteht ( Art. 29 Abs. 3 IVG ).

E. 5.2
Die Anmeldung zum Leistungsbezug traf am 25. Juni 2009 bei der IV-Stelle ein. Folglich
hat die Versicherte erst ab 1. Dezember 2009 Anspruch auf eine Invalidenrente. In diesem
Punkt ist die Beschwerde begründet.

E. 6
Die Gerichtskosten sind den Parteien entsprechend dem Ausgang des Verfahrens
aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Die Beschwerdegegnerin hat für das
bundesgerichtliche Verfahren Anspruch auf eine (reduzierte) Parteientschädigung ( Art. 68
Abs. 1 BGG ). Das Ergebnis ist ohne Einfluss auf die vorinstanzliche Kostenverlegung,
weshalb sich eine diesbezügliche Rückweisung der Sache an die Vorinstanz erübrigt.
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